
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
der NevaDATA GmbH 

 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das Zustandekommen des Vertrages, die 
Pflichten der NevaDATA GmbH und des Käufers und die Abwicklung der zwischen dem Käufer 
und der NevaDATA GmbH geschlossenen Verträge. 
 
NevaDATA GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Emanuel Boeminghaus, 
 
Telefon: +49 (0) 30 700 157 500 
Telefax: +49 (0) 30 700 157 599 
Internet: www.nevadata.de 
 
Kaiserin-Augusta-Alle 14, 
10553 Berlin, 
 
Email: boeminghaus@nevadata.de 
 
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg unter HRB 89998,  
Umsatzsteueridentifikations-Nr.: DE230867342  
 
§ 1 Gegenstand der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
 
1. Gegenstand dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist die Regelung der 

Vertragsbedingungen für sämtliche Verträge, die zwischen der NevaDATA GmbH und dem 
Käufer geschlossen werden, soweit sie nicht über den von der NevaDATA GmbH 
angebotenen Onlineshop zustande gekommen sind. 

2. Unseren Bedingungen entgegenstehende oder von unseren Bedingungen abweichende 
Geschäftsbedingungen des Käufers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten 
ausdrücklich schriftlich ihrer Genehmigung zugestimmt. Individualvereinbarungen bleiben 
von der vorstehenden Regelung unberührt. 
 

§ 2 Vertragsabschluss 
 
1. Die Angebote der NevaDATA GmbH erfolgen ausschließlich schriftlich. Sie sind 

unverbindlich; sie sind lediglich Aufforderungen zur Abgabe von Angeboten. Soweit 
keine Angaben hinsichtlich der Angebotsgültigkeit enthalten sind, sind Angebote für 
einen Zeitraum von zehn Tagen gültig. Eigenschaften der Produkte, die sie nach den 
öffentlichen Äußerungen der NevaDATA GmbH oder ihren Gehilfen, insbesondere in der 
Werbung oder bei der Kennzeichnung der Waren, oder aufgrund eines Handelsbrauchs 
erwarten können, gehören nur dann zur vereinbarten Beschaffenheit, wenn sie schriftlich 
in einem Angebot oder einer Auftragsbestätigung wiedergegeben sind. Garantien sind 
für die NevaDATA GmbH nur verbindlich, wenn und soweit sie in einem Angebot oder 
einer Auftragsbestätigung als solche bezeichnet werden oder dort auch die Verpflichtung 
der NevaDATA GmbH aus der Garantie im Einzelnen festgehalten sind. 

2. Aufträge können Sie schriftlich, per Internet, per Telefon oder per Telefax erteilen. Nach 
Prüfung senden wir Ihnen eine schriftliche Auftragsbestätigung zu. Abweichungen in der 
Auftragsbestätigung zu der Bestellung sind unverzüglich schriftlich der NevaDATA 
GmbH mitzuteilen. Die NevaDATA GmbH kann Produkte jederzeit ändern, soweit die 
geänderten Produkte keine geringere Funktionalität und Leistung aufweisen. 
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§ 3 Preise 
 
1. Unsere Preise verstehen sich ohne Installation, Schulung und sonstigen Nebenleistungen. 
      Es gelten die zum Zeitpunkt der Auftragsbestätigung von der NevaDATA GmbH 
      angegebenen Preise. Die Kosten für Verpackung und Transport trägt der Kunde. 
2. Unsere Rechnungen sind sofort fällig, soweit nichts anderes vereinbart ist. Sie sind ohne 
      Skonto und sonstige Abzüge zahlbar. 
3. Scheck- und Wechselhergaben gelten erst nach Einlösung als Zahlung. Die 
      Wechselentgegennahme bedarf immer einer vorhergehenden schriftlichen Vereinbarung 
      mit uns. Bei Hereinnahme von Wechseln werden die bankmäßigen Diskont- und 
      Einziehungsspesen berechnet. Sie sind sofort in bar zu zahlen. 
4. Das Recht zur Aufrechnung steht dem Käufer nur zu, wenn seine Gegenansprüche 
      rechtskräftig festgestellt oder diese durch uns anerkannt wurden. 
5. Der Käufer kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch 
      auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 
 
§ 4 Lieferung 
 
Angegebene Lieferzeiten sind nur ungefähr vereinbart. Die NevaDATA GmbH ist zu 
Teillieferungen berechtigt. Die Lieferzeit beginnt nicht vor Eingang einer vereinbarten 
Anzahlung. 
 
§ 5 Eigentumsvorbehalt 
 
1. Wir behalten uns das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zum Eingang aller 
      Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter 
      hat uns der Käufer unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß  
      § 771 ZPO erheben können. 
2. Der Käufer ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu 
      verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungs- 
      endbetrages (einschließlich der jeweils geltenden USt./MwSt.) ab, die ihm aus der 
      Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder gegen Dritte zustehen, und zwar 
      unabhängig davon, ob der Liefergegenstand ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft 
      worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung ist der Käufer nach deren Abtretung 
      ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt, 
      jedoch verpflichten wir uns, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen 
      Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt und sich nicht in Zahlungsverzug 
      befindet. Ist Zahlungsverzug eingetreten, so kann die NevaDATA GmbH verlangen, 
      dass der Käufer uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle 
      zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und 
      den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 
3. Die Verarbeitung oder Umbildung des Liefergegenstandes durch den Käufer wird stets für 
      uns vorgenommen. Wird der Liefergegenstand mit anderen, uns nicht gehörenden 
      Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im 
      Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes zu den anderen verarbeiteten 
      Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache 
      gilt im Übrigen das gleiche wie für die Vorbehaltsware. 
4. Wird der Liefergegenstand mit anderen, der NevaDATA GmbH nicht gehörenden 
      Gegenständen untrennbar verbunden oder vermischt, so erwirbt die NevaDATA GmbH 
      das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes 
      zu den anderen verbundenen oder vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der 
      Verbindung oder Vermischung. Erfolgte die Verbindung oder Vermischung in der Weise, 
      dass die Sache des Käufers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der 
      Käufer uns anteilsmäßig Miteigentum überträgt. Der Käufer verwahrt das Alleineigentum 
      oder das Miteigentum für uns. 
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5. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Käufers 
      insoweit freizugeben, dass der Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen 
      um mehr als 10 % übersteigt. 
6. Im Verkehr mit Unternehmern (§ 14 BGB) behalten wir uns das Eigentum an dem 
      Liefergegenstand bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem 
      Käufer vor. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich dann auch auf den anerkannten Saldo, 
      soweit wir Forderungen gegenüber dem Käufer in laufende Rechnung buchen 
      (Kontokorrent-Vorbehalt). Im Verkehr mit Unternehmern ist die während der Dauer des 
      Eigentumsvorbehaltes in unserem Eigentum stehende Ware vom Käufer gegen Feuer, 
      Wasser, Diebstahl und Einbruchsdiebstahl zu versichern. Die Rechte aus diesen 
      Versicherungen werden an uns abgetreten. Wir nehmen diese Abtretung an. 
 
§ 6 Urheberschaft an Software 
 

Vervielfältigungsrechte 
 
1. Der Käufer darf die gelieferte Software vervielfältigen, soweit die jeweilig 
      Vervielfältigung für die Benutzung der Software notwendig ist. Zu den notwendigen 
      Vervielfältigungen zählen die Installation der Software vom Originaldatenträger auf 
      den Massenspeicher der eingesetzten Hardware sowie das Laden der Software in 
      den Arbeitsspeicher. 
2. Der Käufer kann zudem eine Vervielfältigung zu Sicherungszwecken vornehmen. Es 
      darf jedoch grundsätzlich nur eine Sicherungskopie angefertigt und aufbewahrt 
      werden. Diese Sicherungskopie ist als solche der überlassenen Software zu 
      kennzeichnen. 
3. Ist aus Gründen der Datensicherheit oder der Sicherstellung einer schnellen 
      Reaktivierung des Computersystems nach einem Totalausfall die turnusmäßige 
      Sicherung des gesamten Datenbestands einschließlich der eingesetzten Software 
      unerlässlich, darf der Käufer Sicherungskopien in der zwingend erforderlichen 
      Anzahl herstellen. Die betreffenden Datenträger sind entsprechend zu 
      kennzeichnen. Die Sicherungskopien dürfen nur zu ausschließlich archivarischen 
      Zwecken verwendet werden. 
4. Der Käufer ist verpflichtet, den unbefugten Zugriff Dritter auf die Software sowie 
      die Dokumentation durch geeignete Vorkehrungen zu verhindern. Die gelieferten 
      Originaldatenträger sowie die Sicherungskopien sind an einem gegen den 
      unberechtigten Zugriff Dritter gesicherten Ort aufzubewahren. Die Mitarbeiter des 
      Käufers sind nachdrücklich auf die Einhaltung der vorliegenden 
      Vertragsbedingungen sowie der Bestimmungen des Urheberrechts hinzuweisen. 
5. Weitere Vervielfältigungen, zu denen auch die Ausgabe des Programmcodes auf 
      einen Drucker sowie das Fotokopieren des Handbuchs zählen, darf der Käufer nicht 
      anfertigen. Gegebenenfalls für Mitarbeiter benötigte zusätzliche Handbücher sind 
      über den Lieferanten zu beziehen.  
 

Mehrfachnutzungen und Netzwerkeinsatz 
 
6. Der Käufer darf die Software auf einer ihm zur Verfügung stehenden Hardware 
      einsetzen. Wechselt der Käufer die Hardware, muss er die Software von der bisher 
      verwendeten Hardware löschen. 
7. Ein zeitgleiches Einspeichern, Vorrätighalten oder Benutzen auf mehr als nur einer 
      Hardware ist unzulässig. Möchte der Käufer die Software auf mehreren 
      Hardwarekonfigurationen zeitgleich einsetzen, etwa durch mehrere Mitarbeiter, 
      muss er eine entsprechende Anzahl von Programmpaketen erwerben. 
8. Der Einsatz der überlassenen Software innerhalb eines Netzwerkes oder eines 
      sonstigen Mehrstations-Rechensystems ist unzulässig, sofern damit die Möglichkeit 
      zeitgleicher Mehrfachnutzung des Programms geschaffen wird. Möchte der Käufer 
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      die Software innerhalb eines Netzwerks oder sonstiger Mehrstations- 
      Rechensysteme einsetzen, muss er eine zeitgleiche Mehrfachnutzung durch 
      Zugriffsschutzmechanismen unterbinden oder an die NevaDATA GmbH eine 
      besondere Netzwerkgebühr entrichten, deren Höhe sich nach der Anzahl der an 
      das Rechensystem angeschlossenen Benutzer richtet. Der Einsatz im Netzwerk 
      ist erst nach der vollständigen Entrichtung der Netzwerkgebühr zulässig. 
 

Weitergabe von Software 
 
9. Der Käufer ist berechtigt, Software im Originalzustand und als Ganzes zusammen 
      mit einer Kopie dieses Vertrages an einen nachfolgenden Nutzer abzugeben. Diese 
      Berechtigung erstreckt sich nicht auf eine Weitergabe von Kopien oder Teilkopien 
      von Software und auch nicht auf die Weitergabe der geänderten oder bearbeiteten 
      Fassungen oder davon hergestellter Kopien oder Teilkopien. 
10. Mit der Abgabe von Software geht die Berechtigung zur Nutzung auf den 
      nachfolgenden Nutzer über, der damit im Sinne dieses Vertrages an die Stelle des 
      Käufers tritt. Zugleich erlischt die Berechtigung des Käufers zur Nutzung. 
11. Mit der Weitergabe hat der Käufer alle Kopien und Teilkopien von Software sowie 
      geänderte oder bearbeitete Fassungen und davon hergestellte Kopien und 
      Teilkopien umgehend und vollständig zu löschen oder auf andere Weise zu 
      vernichten. Dies gilt auch für alle Sicherungskopien. 
12. Die Ziffern 9 bis 11 gelten auch, wenn die Weitergabe in einer zeitweisen 
      Überlassung besteht. Die Vermietung / Lizenzierung von Software oder von Teilen 
      der Software ist ohne vorhergehende schriftliche Einverständniserklärung von der 
      NevaDATA GmbH ausgeschlossen. 
13. Für die Weitergabe von Software durch den jeweiligen Nutzer an einen 
      nachfolgenden Nutzer tritt dieser an die Stelle des vorausgehenden Nutzers. 
 

Andere Rechte 
 
14. Alle weitergehenden Rechte zur Nutzung und Verwertung der Vertragsgegenstände 
      bleiben vorbehalten. Insbesondere haben weder der Käufer noch nachfolgende 
      Nutzer das Recht, Vervielfältigungsstücke von Software in Originalfassung oder in 
      abgeänderter oder bearbeiteter Fassung zu verbreiten, auch wenn sich solche 
      Vervielfältigungsstücke auf wesentliche Teile der geänderten Fassungen 
      beschränken. Unberührt bleiben die Verwertungsrechte des Käufers an eigenen 
      Programmen, die unter bestimmungsgemäßer Benutzung der Software entwickelt 
      oder betrieben werden, und an allen anderen Arbeitsergebnissen, die durch die 
      Benutzung der Software erstellt werden. 
15. Nach Verfügbarkeit einer neuen Version der Software hat der Käufer das Recht, die 
      Software gegen entsprechende Vertragsgegenstände der neuen Version zu einem 
      von der NevaDATA GmbH listenmäßig angegebenen Update-Preis umzutauschen. 
      Dem Umtausch unterliegt die Software als Ganzes, wie sie vom Käufer erworben 
      wurde. Am Tag des Umtausches erlischt die Berechtigung des Käufers zur Nutzung 
      der jeweiligen alten Programmstände der Software. 
16. Ergänzend gelten die jeweiligen Allgemeinen Geschäfts- bzw. Vertragsbedingungen 
      der Hersteller bzw. Lieferanten von Soft- und Hardware. 
 
§ 7 Installation von Software durch die NevaDATA GmbH 
 
1. Nimmt die AvenDATA GmbH aufgrund gesonderten Auftrages die Installation von 

Software vor, werden nach der Installation Betriebsabnahmetests durchgeführt. 
Hierzu gehören eine Überprüfung und Vollständigkeitskontrolle der Software und 
Dokumentation, Durchschnittsbeschaffenheit-Performancetests bei Standard- und 
Anpassungs-Software sowie Tests des störungsfreien Wiederanlaufs der 
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Programme nach einem Abbruch. 
2. Ein Verzicht auf die Tests oder auf einzelne Testphasen durch den Kunden fällt in 

seinen Risikobereich und berechtigt nicht zu einer An- bzw. Abnahmeverweigerung. 
3. Verzögert der Käufer die Betriebsabnahmetests, kann die NevaDATA GmbH dem 

Kunden eine Frist von 5 Tagen setzen, innerhalb derer die Tests durchzuführen 
sind. Schweigt der Käufer auf diese Aufforderung, so gilt dies als Billigung der 
Installation der Software. 

 
§ 8 Ansprüche bei Sachmängeln 
1. Die Beschaffenheit der Produkte ist in der Auftragsbestätigung abschließend beschrieben. 

Ist der Liefergegenstand mangelhaft, gelten die gesetzlichen Vorschriften. Die 
Verjährungsfrist für gesetzliche Mängelansprüche beträgt 2 Jahre. Im Verkehr mit 
Unternehmern haben wir bei der Nacherfüllung die Wahl zwischen der Beseitigung eines 
Mangels oder der Lieferung einer mangelfreien Sache. Diese Ansprüche des Käufers 
wegen Mängeln der Ware verjähren in einem Jahr. 

2. Ansprüche des Käufers auf Gewährleistung sind davon abhängig, dass der Käufer 
offensichtliche Mängel innerhalb von sieben Tagen nach Lieferung anzeigt. Die für 
Kaufleute geltenden Untersuchungs- und Rügepflichten gemäß § 377 HGB bleiben 
hiervon unberührt. 

3. Der Käufer ist verpflichtet, uns die Überprüfung des von ihm als fehlerhaft bezeichneten 
Liefergegenstandes zu gestatten. Im Rahmen der Mangelbeseitigung/Ersatzlieferung 
verwendet die NevaDATA GmbH Ersatzteile bzw. Komponenten, die neu oder neuwertig 
entsprechend des jeweils üblichen Industriestandards sind. 

4. Wenn wir einem Unternehmer eine neu hergestellte Sache verkauft haben, der 
Unternehmer diese Sache an einen Verbraucher verkauft hat und er diese Sache als 
Folge ihrer Mangelhaftigkeit zurücknehmen musste oder der Verbraucher den Kaufpreis 
gemindert hat, stehen dem Unternehmer die in § 478 BGB bezeichneten gesetzlichen 
Rechte zu. Diese Rechte verjähren in den Fristen des § 478 BGB. Rechte des Käufers aus 
§§ 478 und 478 BGB werden durch die Ziffern 1. bis 3. nicht berührt. 

 
§ 9 Allgemeine Haftungsbeschränkungen im Verkehr mit Unternehmern 
 
In allen Fällen, in denen wir im Verkehr mit Unternehmern aufgrund vertraglicher oder 
gesetzlicher Anspruchsgrundlagen zum Schadens- oder Aufwendungsersatz verpflichtet sind, 
haften wir nur, soweit uns, unseren leitenden Angestellten oder Erfüllungsgehilfen Vorsatz, 
grobe Fahrlässigkeit, oder eine Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit zur Last fällt. 
Unberührt bleibt die verschuldensunabhängige Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 
Unberührt bleibt auch die Haftung für die schuldhafte Verletzung wesentlicher Vertragspflichten; 
die Haftung ist insoweit jedoch außer in den Fällen der Sätze 1 und 2 auf den vorhersehbaren, 
vertragstypischen Schaden beschränkt. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des 
Käufers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. 
 
§ 11 Höhere Gewalt 
 
Die NevaDATA GmbH hat für die Nichterfüllung vertraglicher Pflichten nicht einzustehen, soweit 
diese auf einem außerhalb ihres Einflussbereichs liegenden Hinderungsgrundes beruht. In 
diesem Fall gelten die vereinbarten Lieferungszeiten als entsprechend verlängert. Dauert der 
Hinderungsgrund länger als zwei Monate an, ist jede Vertragspartei berechtigt, den Vertrag 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu kündigen. Weitergehende Ansprüche sind 
ausgeschlossen. 
 
§ 11 Erfüllungsort, Gerichtsstand und Rechtsordnung 
 
1. Für Verträge mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-

rechtlichen Sondervermögen wird als Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung sowie als 
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Gerichtsstand Berlin vereinbart, mit der Maßgabe, dass wir berechtigt sind, auch am Ort 
des Sitzes oder einer Niederlassung des Käufers zu klagen. 

2. Hat der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland oder verlegt er nach 
Vertragsabschluss einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem 
Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand. 
Dies gilt auch, falls Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt des Käufers zum Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt sind. 

3. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 
Stand: 7. Mai 2007 


